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Mitteilung
der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier:  Denkschrift 2013 des Rechnungshofs zur Haushalts- und 

Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg
  – Beitrag Nr. 12: Bürokommunikationssystem im Minis-

terium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 26. Februar 2014 folgenden Beschluss gefasst (Drucksache 
15/4212 Abschnitt II):

Die Landesregierung zu ersuchen,

1.  die Stelleneinsparungen beim Ministerium für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz entsprechend der konkreten Beauftragung des Informatikzentrums 
Landesverwaltung Baden-Württemberg (IZLBW) neu zu berechnen;

2.  die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit das Verlagern 
des Betriebs des Bürokommunikationssystems des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz an das IZLBW möglich wird;

3.  dem Landtag über das Veranlasste bis 31. Dezember 2014 zu berichten.

B e r i c h t

Mit Schreiben vom 3. Dezember 2014 Nr. I-0451.1 berichtet das Staatsministerium 
wie folgt:

Zu Ziffer 1:

Der Betrieb des Bürokommunikationssystems des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz wurde nach Abschluss der vorbereitenden Arbeiten 
vom IZLBW mit Wirkung vom 2. Juni 2014 übernommen.
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Die Stelleneinsparungen wurden aufgrund der konkreten Beauftragung neu be-
rechnet.

Im Ergebnis weichen die tatsächlichen Personaleinsparungen in Höhe von 2,40 
Vollzeitäquivalenten (VZÄ) nur geringfügig von dem vom Rechnungshof ermit-
telten Einsparpotential (2,75 VZÄ) ab. Beim Ministerium für Ländlichen Raum 
verbleiben für die Erbringung der Leistungen im Rahmen der Bürokommunikation 
somit noch 2,35 VZÄ gegenüber den vom Rechnungshof errechneten 2,0 VZÄ.

Die Neuberechnung ist mit dem Rechnungshof abgestimmt.

Zu Ziffer 2:

Im Haushaltsentwurf 2015/16 ist eine entsprechende Umwandlung von Personal-
stellen (Streichung) in Sachmittel (Aufwuchs) vorgesehen, um den zur Abgeltung 
der Leistungen des IZLBW erforderlichen Mehrbedarf an Sachmitteln zu finan-
zieren.


